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Studienordnung Philosophische Fakultät, Teil G: Minor-Studienprogramme auf Bachelorstufe für fakultätsfremde Studierende der UZH

Studienordnung Philosophische Fakultät

G - Minor-Studienprogramme für fakultätsfremde 
Studierende der UZH (30 ECTS Credits)
Bachelorstudium

§ 1 Minor-Studienprogramme auf Bachelorstufe (30 ECTS Credits) für fakultätsfremde 
Studierende der UZH
1 Die PhF bietet fakultätsfremden Studierenden der UZH auf Bachelorstufe folgende Minor-Studienpro-
gramme an: 
− Minor-Studienprogramm Kulturelle Kontexte
− Minor-Studienprogramm Ethik
− Minor-Studienprogramm Digital Humanities und Text Mining
− Minor-Studienprogramm Geschichte, Gesellschaft, Politik

2 Für den Abschluss eines Minor-Studienprogramms gemäss Abs. 1 sind 30 ECTS Credits aus dem gewählten 
Minor-Studienprogramm zu erwerben.

3 Die Minor-Studienprogramme gemäss Abs. 1 werden jeweils von einer Programmdirektion gemäss § 24 RVO 
verantwortet. Diese entscheiden in Abstimmung mit den anbietenden Organisationseinheiten und im Zuge 
der Semesterplanung verbindlich über die Anrechenbarkeit von Modulen an die genannten Minor-Studien-
programme.

4 Minor-Studienprogramme gemäss Abs. 1 können Studierenden der PhF nicht an den Abschluss angerechnet 
werden.

§ 2 Voraussetzungen
Lateinkenntnisse im Sinne von § 6 der Rahmenverordnung für das Studium in den Bachelor- und Masterstu-
diengängen an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich vom 20. August 2012 (RVO) werden nicht 
vorausgesetzt.

§ 3 Anwendbares Recht
Mit Ausnahme der Möglichkeit zur Absolvierung eines Minor-Studienprogramms an einer anderen Fakultät 
sowie der Anrechnung an den Abschluss gelten für die Absolvierung des Minor-Studienprogramms für fa-
kultätsfremde Studierende die Bestimmung der Rahmenverordnung sowie der Studienordnung der Philoso-
phischen Fakultät.
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